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TEIL B:  UVP-Bericht 

[…] 

7 Beschreibung der Umwelt im Einwirkungsbereich  

Für die nachfolgend dargelegte Bestandserfassung wurden folgende Daten ausgewertet 
bzw. folgende Untersuchungen wurden hierfür vorgenommen: 

• Umfangreiche Begehung des Untersuchungsgebietes mit Erfassung aller relevanten 
Biotoptypen und Lebensraumstrukturen in März und April 2018, 

• Avifaunistische Untersuchungen zur Windvorrangfläche „Bever (Nr. 40)“ (BIO-
CONSULT, 2013), 

• Ergebnisse der avifaunistischen Untersuchung 2015/2016 für das Windvorranggebiet 
„Bever“ (Nr. 40), Landkreis Osnabrück (BIO-CONSULT, 2017), 

• Raumnutzungsanalyse zum geplanten Windpark „Glandorf/Bever“ Materialien zu 
den kollisionsgefährdeten Vogelarten für das Jahr 2020 (Schreiber Umweltplanung, 
2020) 

• Fledermauskundliches Gutachten zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der ge-
planten Windenergie-Vorrangfläche Nr. 40, Bever, LK Osnabrück (Dense & Lorenz, 
2014) 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Errichtung von zwei Windkraftanlagen im 
Windpark Glandorf-Bever (Schreiber Umweltplanung, 2018), 

• Schattenwurfprognose für den Standort Glandorf-Bever (Niedersachsen) (UL DEWI / 
UL International GmbH, 2018 a), (UL DEWI / UL International GmbH, 2018 b) 

• Schattenwurfprognose für den Standort Glandorf-Bever (Niedersachsen) (UL DEWI / 
UL International GmbH, 2018 c),  

• Windpark Bever, Neubau von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Glandorf, 
Landkreis Osnabrück – Einzelfallprüfung zur optischen Bedrängung von Wohnbe-
bauung im Außenbereich (Dense & Lorenz, 2018). 

• Auswertung folgender relevanter Geoserver bzw. wms-Dienste: 

‒ NUMIS - Das niedersächsische Umweltportal (Zugriff: 16. April 2018);  
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Basisda-
ten&lang=de&bgLayer=TopographieGrau 

‒ NIBIS-Kartenserver (Zugriff: 17. April 2018);http://nibis.lbeg.de/cardomap3/ 
‒ Digitaler Raumordnungsatlas (ROA), Regionales Raumordnungsprogramm von 

2004 (RROP2004) sowie Digitaler Umweltatlas des Landkreises Osnabrück (Zu-
griff: 13.04.2018); http://geoinfo.lkos.de/webinfo/externalcall.jsp?cli-
ent=auto&project=rrop&user=gast 

‒ NRW Umweltdaten vor Ort (Zugriff: 17.04.2018); http://www.uvo.nrw.de 
‒ Fachinformationssystem ELWAS (Zugriff: 18.04.2018); www.elwasweb.nrw.de 
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‒ wms-Dienst Fundortkataster für Pflanzen und Tiere „@linfos“ (Stand: 16.04.2018); 
https://www.wms.nrw.de/umwelt/linfos?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabi-
lities 

‒ wms-Dienst zur Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen 1 : 50 000 (Stand: 
16.10.2018); https://www.wms.nrw.de/gd/bk050? 

In den folgenden Punkten erfolgt eine Beschreibung des aktuellen Zustands der Umwelt 
bzw. der einzelnen Schutzgüter im Einwirkungsbereich des Vorhabens. Abschließend 
erfolgt unter Punkt 7.10 eine zusammenfassende Einschätzung über die voraussichtli-
che Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung des Vorhabens. 

[…] 

7.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Das Schutzgut charakterisiert das Vermögen einer Landschaft, der einheimischen Flora 
und Fauna sowie ihren Gesellschaften dauerhaften Lebensraum zu bieten. In § 1 des 
BNatSchG sind Tiere und Pflanzen als Bestandteil des Naturhaushaltes in ihrer natürli-
chen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre Lebensräume sowie 
sonstige Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und ggf. wie-
derherzustellen. 

Als Vorbelastung ist im Vorhabengebiet die intensive Landwirtschaft herauszustellen. Die 
meist intensive Bewirtschaftung der vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflächen 
mit standortnivellierenden Maßnahmen, regelmäßigen Stoffeinträgen, Bodenumbrü-
chen und auch Biozideinsatz führt zu einer Beeinträchtigung der Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und insbesondere der biologischen Vielfalt. 

7.2.1 Tiere 

Im Rahmen der vorliegenden Windparkplanung wurden über mehrere Jahre Erfassun-
gen der Avifauna durchgeführt (2012, 2013 und 2016) (BIO-CONSULT, 2013; BIO-
CONSULT, 2017). Zudem erfolgte in 2015/2016 eine Erfassung von Zug- und Rastvögeln 
(BIO-CONSULT, 2017). Die Gruppe der Fledermäuse wurde in den Jahren 2013 und 2017 
Federmäuse erfasst (Dense & Lorenz, 2014) (Dense & Lorenz, 2017). 

Zusätzlich erfolgte am 14.02.2018 sowie am 28.11.2018 vor Ort eine gezielte Suche nach 
dauerhaft geschützten Lebensstätten in den geplanten Bereichen der Zuwegung. Dafür 
wurden in den zu querenden Bereichen Baumhöhlen und -spalten gesucht. In den Mo-
naten April und Mai 2018 erfolgte ergänzend auch eine Kontrolle auf das Vorkommen 
der Rohrweihe (Schreiber Umweltplanung, 2018). 

Eine detaillierte Beschreibung der jeweiligen Erfassungsmethodik ist diesen Berichten 
zu entnehmen (Register 5). 
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Avifauna 
Die Erfassung der europäischen Vogelarten gliedert sich in die Brutvogelerfassung so-
wie eine Erfassung von Rast- und Zugvögeln. Die Brutvogelerfassung erstreckte sich mit 
6 Begehungsterminen von Anfang März bis Anfang Juni 2013 sowie mit insgesamt 14 
Erfassungsdurchgängen von Anfang Februar bis August 2016. Im Jahr 2015 wurden im 
Umfeld des Plangebietes weitere Erfassungen durchgeführt, die v. a. der Überprüfung 
eines möglichen Brutvorkommens der Rohrweihe dienten (9 Kartierdurchgänge). Die 
Erfassung der Rast- und Zugvögel erfolgte an 21 Terminen zwischen Oktober 2015 und 
April 2016.  

In den Monaten April und Mai 2018 erfolgte ergänzend auch eine Kontrolle auf das Vor-
kommen der Rohrweihe (Schreiber Umweltplanung, 2018). 

Im Rahmen der Brutvogelkartierungen 2016 wurden insgesamt 76 Vogelarten erfasst 
(BIO-CONSULT, 2017). Aus den Kartierungsergebnissen von 2013 liegen Nachweise von 
9 weiteren Arten vor (BIO-CONSULT, 2013). Von den erfassten Vogelarten nutzen 64 Ar-
ten das Untersuchungsgebiet nachweislich als Brutgebiet (Tabelle 7). 

Im Rahmen des Erörterungstermins am 06.08.2019 für den Windpark „Bever“ wurde von 
Einwendern eine Unterlage vorgelegt, die eine Rotmilan-Brut 2019 in einem Waldstück 
etwa 1.200 m nordöstlich der geplanten WEA 2 belegt bzw. belegen soll. 

In einer ergänzenden Raumnutzungsanalyse im Jahr 2020 konnte eine Rotmilanbrut er-
neut belegt werden. Ebenso konnte 2020 die Brut eines Wespenbussardes im 1.000-m-
UG nachgewiesen werden (Schreiber Umweltplanung, 2020). 

Tabelle 7 Liste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen (Brut-)Vogelarten 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 
Bestand im UG 

RL NI RL D 
200 m 1.000 m 

Amsel Turdus merula 8-20    

Bachstelze Motacilla alba 2-3    

Baumpieper Anthus trivialis  1 3 V 

Blaumeise Parus caeruleus 8-20    

Bluthänfling Carduelis cannabina  1 3 3 

Braunkehlchen Saxicola rubetra  DZ 2 2 

Buchfink Fringilla coelebs 8-20    

Buntspecht Dendrocopus major 2-3    

Dohle Corvus monedula NG > 1   

Dorngrasmücke Sylvia communis 4-7    

Eichelhäher Garrulus glandarius 1    

Eisvogel Alcedo atthis NG NG  V 

Erlenzeisig Carduelis spinus  DZ   

Fasan Phasianus colchicus vorh.    
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 
Bestand im UG 

RL NI RL D 
200 m 1.000 m 

Feldlerche Alauda arvensis 1 3 3 3 

Feldsperling Passer montanus  > 1 V V 

Fitis Phylloscopus trochilus 4-7    

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla 4-7    

Gartengrasmücke Sylvia borin 3   V 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 1 2 V V 

Gebirgsstelze Motacilla cinerea 1 1   

Gimpel* Pyrrhula phyrrula 2-3    

Goldammer Emberiza citrinella 6  V V 

Großer Brachvogel Numenius arquata  NG 1 2 

Graugans Anser anser NG NG   

Graureiher Ardea cinerea NG NG  V 

Grünling Carduelis chloris NG    

Grünspecht Picus viridis  NG   

Haubenmeise Parus cristatus 1    

Hausrotschwanz* Phoenicurus ochruros 4-7    

Haussperling* Passer domesticus 2-3  V V 

Heckenbraunelle Prunella modularis 4-7    

Heidelerche Lullula arborea  1 V V 

Hohltaube Columba oenas  1   

Kanadagans Branta canadensis NG NG   

Kiebitz Vanellus vanellus 2 6 2 3 

Kleiber Sitta europaea 2-3    

Kohlmeise Parus major 8-20    

Kormoran Phalacrocorax carbo NG    

Kornweihe Circus cyaneus DZ  1 2 

Kuckuck* Cuculus canorus  1 3 V 

Mauersegler Apus apus NG    

Mäusebussard Buteo buteo 1 3   

Mehlschwalbe Delichon urbica  > 11 3 V 

Misteldrossel Turdus viscivorus 2-3    

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla 8-20    

Nachtigall Luscinia megarhynchos  1  V 

Nilgans Alopochen aegyptiacus NG    

Rabenkrähe Corvus c. corone 2-3    

Rauchschwalbe Hirundo rustica  > 5 3 3 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 
Bestand im UG 

RL NI RL D 
200 m 1.000 m 

Rebhuhn* Perdix perdix  1 2 2 

Reiherente Aythya fuligula NG    

Ringeltaube Columba palumbus 8-20    

Rohrweihe Circus aeruginosus 1   V 

Rotkehlchen Erithacus rubecula 8-20    

Rotmilan* Milvus milvus  11 2 V 

Schleiereule Tyto alba  BZ   

Schwarzspecht Dryocopus martius  1   

Silberreiher Egretta alba DZ    

Singdrossel Turdus philomelos 4-7    

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus 1    

Sperber Accipiter nisus  NG   

Star Sturnus vulgaris > 16 > 12 3 3 

Steinkauz Athene noctua  1 3 3 

Stieglitz Carduelis carduelis 1   V 

Stockente Anas platyrhynchos 2-3    

Sumpfmeise Parus palustris 2-3    

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris 2-3    

Tannenmeise Parus ater 1    

Teichralle Gallinula chloropus 2 1 V  

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 1 6 3 3 

Turmfalke Falco tinnunculus  NG  V 

Turteltaube Streptopelia turtur  (BZ) 2 2 

Wacholderdrossel* Turdus pilaris DZ    

Wachtel Cortunix cortunix 4 2 V V 

Waldlaubsänger* Phylloscopus sibilatrix  1 3  

Waldkauz Strix aluco  2  V 

Waldohreule Asio otus  1  V 

Waldschnepfe Scolopax rusticola 1 1 V V 

Weidenmeise* Parus montanus 4-7    

Wespenbussard Pernis apivorus  1 2 3 

Wiesenpieper Anthus pratensis DZ  2 3 

Wiesenschafstelze Motacilla flava 2-3    

 
 
1  Die Art wurde im 1.500-m-UG nachgewiesen. 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 
Bestand im UG 

RL NI RL D 
200 m 1.000 m 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus 1    

Zaunkönig Troglodytes troglodytes 8-20    

Zilpzalp Phylloscopus collybita 8-20    

 

Erläuterungen zu Tabelle 7: 

Rote Liste NI (Krüger & Nipkow, 2015), Rote Liste D (Grüneberg, et al., 2015): 

0 ausgestorben oder verschollen 1 Vom Aussterben bedroht 

2 Stark gefährdet 3 gefährdet 

V Arten der Vorwarnliste  

Status im UG:  

für RL-Arten, Arten der Vorwarnlisten, streng geschützte Arten und WEA-empfindliche Arten wird die Anzahl 
bezogen auf das UG (1.000 m) angegeben, alle anderen Arten wurden im 200 m Radius der Vorrangfläche 
quantitativ erfasst.  
BZ = Brutzeitfeststellung; NG = Nahrungsgast; DZ = Durchzügler; () = knapp außerhalb des UG erfasst, 
* = Arten, die im Jahr 2013 erfasst wurden 

 

[…] 
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8 Beschreibung möglicher erheblicher Umweltauswirkungen 

[…] 

8.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

8.2.1 Tiere 

[…] 

Avifauna 
Durch die ggf. erforderlichen Rodungen von Kleingehölzen und Einzelbäumen kommt 
es insbesondere für die Gruppe „Gehölzbrütende Vogelarten im Wirkbereich der Anla-
gen und Zuwegung“ zu einem möglichen Verlust von Lebensraumstrukturen. Hiervon 
sind folgende Arten betroffen: 

Amsel, Blaumeise, Buchfink, Dorngrasmücke, Eichelhäher, Fitis, Gartenbaumläufer, 
Gartengrasmücke, Goldammer, Heckenbraunelle, Kleiber, Kohlmeise, Misteldrossel, 
Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Stieglitz, Sumpfmeise, 
Zaunkönig und Zilpzalp. 

Zudem verlieren die Arten der ruderalen Standorte, Fasan, Bach- und Wiesenschaf-
stelze und Sumpfrohrsänger durch die Flächeninanspruchnahme Lebensraumstruktu-
ren. Auch für die Art Gebirgsstelze wird ein Verlust von Lebensraumstrukturen ange-
nommen. Eine Betroffenheit der Art Star wird hingegen ausgeschlossen. 

Die vorgenannten nicht WEA-empfindlichen Arten verlieren jedoch möglicherweise 
nicht nur Lebensraumstrukturen, sondern können, wenn der Bau innerhalb der Brut-
zeit erfolgt, getötet werden.  

 

Betriebsbedingte Störwirkungen, vor allem Lärm, führen zu einem Lebensraumverlust 
der Arten Wachtel und Waldschnepfe. 

Aus den früheren Kartierungen zum Projekt war die Planung bisher vom Vorkommen 
des Mäusebussards, der Feldlerche, der Rohrweihe und des Kiebitz ausgegangen, weil 
Horststandorte bzw. Reviermittelpunkte dieser Arten im Nahbereich der Anlagenstand-
orte gesichtet worden waren. 2019 wurde der Rotmilan innerhalb eines Abstandes von 
1.500 m zur nordwestlichen Anlage als Brutvogel nachgewiesen, der Standort war auch 
im Jahr 2020 besetzt. Hinzu kam außerdem eine erfolgreiche Brut des Wespenbussards 
mit zwei Jungvögeln innerhalb des 1.000-m-Radius beider Anlagen. Die früher als Brut-
vögel festgestellten Arten Feldlerche, Kiebitz, Mäusebussard und Rohrweihe fehlten da-
gegen im relevanten Umfeld der Anlagenstandorte 2020 vollständig (Schreiber 
Umweltplanung, 2020). 

Zusammenfassend lässt sich eine Betroffenheit folgender Vogelarten herausstellen: 
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Tabelle 21 Festgestellte und potenziell betroffene Vogelarten im Untersuchungsgebiet 

Möglicherweise betroffene Vogelarten 

Nicht WEA-empfindliche Arten 

Amsel, Bachstelze, Blaumeise, Buchfink, Dorngrasmücke, Eichelhäher, Fasan, Fitis, Gartenbaumläu-
fer, Gartengrasmücke, Gebirgsstelze, Goldammer, Heckenbraunelle, Kleiber, Kohlmeise, Misteldros-
sel, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Stieglitz, Sumpfmeise, Sumpfrohr-
sänger, Wiesenschafstelze, Zaunkönig und Zilpzalp 
 

WEA-empfindliche Arten 

Feldlerche, Kiebitz, Mäusebussard, Rohrweihe, Rotmilan, Wespenbussard, Wachtel, Waldohreule, 
Waldschnepfe 

 

 



UVP-Bericht WP Bever – 3. Ergänzung – 
Bürgerenergiegesellschaft Windpark Bever GmbH & Co. KG 9 

 

 

 

TEIL C: ARTENSCHUTZRECHTLICHER FACHBEITRAG  

Im Genehmigungsverfahren ist zu prüfen, inwieweit durch die geplanten Windenergie-
anlagen die Belange des Artenschutzes berührt werden. §44 BNatSchG formuliert für 
bestimmte Pflanzen- und Tierarten besondere Zulassungsvoraussetzungen. Die Verbote 
des §44 BNatSchG i. V. mit Abs. 5 gelten unmittelbar und sind nicht im Wege der plane-
rischen Abwägung, sondern nur durch eine Ausnahmeregelung nach §45 BNatSchG, 
wenn keine zumutbare Alternative gegeben ist und der Erhaltungszustand der Popula-
tion der betroffenen Art sich nicht verschlechtert, überwunden werden kann.  

In einem separaten artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wurde das Eintreten von Ver-
botstatbeständen nach §44 BNatSchG geprüft. Der vollständige Bericht von SCHREIBER 

UMWELTPLANUNG (2018) ist dem Register 4 zu entnehmen. Zudem ist die Aktualisierung 
des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages dem Anhang der 3. Ergänzung zu entnehmen 
(Schreiber Umweltplanung, 2020). 

Im Folgenden wird eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse wiedergege-
ben. 

11 Zusammenfassung des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 

Bei insgesamt 40 der artenschutzrechtlich relevanten Tierarten konnte eine Betroffen-
heit nicht im Vorfeld ausgeschlossen werden. Die vertiefende artenschutzrechtliche Be-
trachtung führt zu dem Ergebnis, dass sich die artenschutzrechtlichen Konflikte unter 
der Voraussetzung, dass die empfohlenen Maßnahmen umgesetzt werden, überwie-
gend vermeiden lassen. Bei einigen Brutvogelarten mussten Verbotstatbestände vor-
sorglich angenommen werden, da aus den Kartierungen zum Brutstand nicht zu ent-
nehmen war, wo die Reviere lagen.  

Im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags wird eine Betroffenheit von 5 Fle-
dermausarten unterstellt. Wie bereits unter Ziffer 8.2.1 beschrieben, handelt es sich um 
die Arten Breitflügel-, Rauhaut- und Zwergfledermaus sowie um den Großen und Klei-
nen Abendsegler. Diese Arten sind im besonderen Maße durch Rotorenschlag bzw. 
durch Tod infolge von Barotraumata2 betroffen. Zudem können diese Arten im Zuge 
von Gehölzrodungen getötet oder durch den Verlust potenzieller Lebensraumstruktu-
ren beeinträchtigt werden. Um das Tötungsrisiko für Fledermäuse zu reduzieren bzw. 
das Tötungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden, sind präventive Abschalt-
zeiten bereits ab dem ersten Betriebsjahr erforderlich. Zur Vermeidung von Tötungen 
sollen darüber hinaus Baumhöhlen vor der Rodung auf Besatz untersucht werden. Bei 

 
 
2  Hierbei handelt es sich um Verletzungen der inneren Organe, die durch Druckunterschiede, vor allem an den Rotorblat-

tenden, ausgelöst werden. 
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der Entfernung quartiergeeigneter Gehölze außerhalb der Aktivitätsphase (Sommer) 
können ebenfalls Tötungen von Einzeltieren ausgeschlossen werden. 

Für alle im Baufeld nachgewiesenen Vogelarten können baubedingte Tötungen durch 
eine Bauzeitenregelung (u. a. Gehölzrodungen im Winter, Erschließung außerhalb der 
Brutzeit (15.03. – 31.07.) ausgeschlossen werden. 

Dennoch kann es, nach Auffassung des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages inner-
halb der beiden 100-m-Radien der WEA zu einer betriebsbedingten Betroffenheit ge-
hölzbrütender Vogelarten kommen. Im 100-m-Umkreis der WEA konnte ein Gehölzflä-
chenanteil von 1.368 m2 ausgemacht werden. Der Fachbeitrag nimmt für die in diesem 
Störradius nachgewiesenen Reviere eine Wertminderung der Reviereignung von 20 % 
an. Ein populationsbezogener Ausgleich soll dadurch erfolgen, dass eine dem gestörten 
Bereich entsprechend große und vergleichbar zugeschnittene Gehölzfläche neu ange-
legt wird. Für die Arten Bachstelze, Gebirgsstelze, Stockente, Sumpfrohrsänger und 
Wiesenschafstelze wurde analog zu dieser Methode verfahren.  

 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen für die im Untersu-
chungsgebiet als Brutvögel nachgewiesenen kollisionsgefährdeten Arten Feldlerche, 
Mäusebussard, Rohrweihe, Rotmilan und Wespenbussard werden artspezifische Ab-
schaltungen in Verbindung mit einem jährlichen Monitoring vorgesehen.  

Für diese sechs Arten können ohne Berücksichtigung ausreichender Abschaltungen be-
triebsbedingte Kollisionen nicht vollständig ausgeschlossen werden (die Arten werden 
in Tabelle 26 fett dargestellt).  

Ziel dieser Abschaltungen ist es, eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für die 
betroffenen Vogelarten zu vermeiden. In einer aktualisierten Fassung des Artenschutz-
beitrages in 2020 wird hierfür die sog. Signifikanzschwelle für die Erhöhung des Tö-
tungsrisikos erläutert (Schreiber Umweltplanung, 2020). 

Überträgt man die aktuelle Rechtsprechung auf den Betrieb einer WEA, so ist das Tö-
tungsverbot dann nicht erfüllt, wenn z.B. durch Vermeidungsmaßnahmen in Form von 
Abschaltungen das Tötungsrisiko gerade den Wert der allgemeinen, natürlichen Mor-
talität noch nicht erreicht. 

Angaben zur allgemeinen, natürlichen Mortalität sind für die hier interessierenden Ar-
ten verfügbar. So haben z.B. Bernodat & Dierschke (2016) Daten zur Altvogelmortalität 
aus der Literatur zusammengestellt (Bernotat & Dierschke, 2016). Demnach setzt Schrei-
ber Umweltplanung (2020) für den Rotmilan die Altvogelmortalität z. B. auf 30 % fest. 
Beim Wespenbussard liegt die Altvogelmortalität bei 18 %. Demnach besteht ein Min-
derungsbedarf für den Rotmilan von 70 % und beim Wespenbussard von 82 % 
(Schreiber Umweltplanung, 2020). 

Eine Betroffenheit der Arten Star und Heidelerche konnte ausgeschlossen werden. 
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Nachfolgende Tabelle 26 stellt die Bewertung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände des Vorhabens zusammen. Bei Angabe des Kürzels „BZ“ in Klammern liegt der 
Verbotstatbestand vor, wenn von der empfohlenen Bauzeitregelung abgewichen wird. 
Eine Baufeldräumung innerhalb der empfohlenen Zeiträume führt zur Vermeidung 
dieser Tatbestände. Eine artenschutzrechtliche Ausnahme von den Verboten wird in 
diesen Fällen daher nur erforderlich, wenn von den Empfehlungen abgewichen wird. 
Die mit „(ML)“ gekennzeichneten Fälle können vermieden werden, wenn die vom Bun-
desverwaltungsgericht anerkannten Maßnahmen zur Stützung der lokalen Population 
als Vermeidungsmaßnahme anerkannt werden. Tatbestände, die sich ergeben, wenn 
die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Osnabrück zu dem Ergebnis gelangt, 
dass sich die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht wahren lässt, 
werden mit „(X)“ gekennzeichnet (Schreiber Umweltplanung, 2018). 

Arten, für die eine artenschutzrechtliche Ausnahme i. S. d. § 45 BNatSchG geprüft und 
beantragt wird, werden in der nachfolgenden Tabelle fett hervorgehoben. 

Tabelle 26 Zusammenfassende Bewertung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des Vorhabens 

 Eintreten der Verbotstatbestände   

 Be
tr

of
fe

ne
 A

rt
/ G

ru
pp

e 

Tö
tu

ng
sv

er
bo

t  
(§

44
 (1

) 1
 B

Na
tS

ch
G)

 (B
au

) 

Tö
tu

ng
sv

er
bo

t  
(§

44
 (1

) 1
 B

Na
tS

ch
G)

 (B
et

rie
b)

 

St
ör

un
gs

ve
rb

ot
  

(§
44

 (1
) 1

 B
Na

tS
ch

G)
 (B

au
) 

St
ör

un
gs

ve
rb

ot
  

(§
44

 (1
) 1

 B
Na

tS
ch

G)
 (B

et
rie

b)
 

Sc
hä

di
gu

ng
sv

er
bo

t  
(§

44
 (1

) 1
 B

Na
tS

ch
G)

 (B
au

) 

 Ve
rm

ei
du

ng
sp

ot
en

zi
al

 

Fledermäuse       

Breitflügelfledermaus  X    • Vermeidung der Tötung 
durch Abschaltung 

Großer Abendsegler (BZ) X   (X) • Vermeidung der Tötung 
durch Abschaltung 

• Vermeidung der baube-
dingten Tötung durch 
Bauzeitenregelung 

• Vermeidung des Lebens-
stättenverlustes und der 
Tötung durch Vorabkon-
trolle 

Kleiner Abendsegler (BZ) X   (X) 

Rauhautfledermaus (BZ) X   (X) 

Zwergfledermaus (BZ) X   (X) 



UVP-Bericht WP Bever – 3. Ergänzung – 
Bürgerenergiegesellschaft Windpark Bever GmbH & Co. KG 12 

 

 

 

 Eintreten der Verbotstatbestände   

Gehölzbrütende Vogelarten       

Amsel, Buchfink, Dorngrasmücke, Ei-
chelhäher, Fitis, Gartengrasmücke, 
Goldammer, Heckenbraunelle, Mis-
teldrossel, Mönchsgrasmücke, Ra-
benkrähe, Ringeltaube, Rotkehlchen, 
Stieglitz, Zaunkönig, Zilpzalp 

(BZ)  (BZ) ML (BZ) • Vermeidung durch Bau-
zeitenregelung möglich.  

• Vermeidung der be-
triebsbedingten Störung 
durch kompensatorische 
Maßnahmen im Gemein-
degebiet möglich. 

Gehölzbrütende Vogelarten       

Blaumeise, Gartenbaumläufer, Klei-
ber, Kohlmeise und Sumpfmeise 

(BZ)  (BZ) ML (X) • Vermeidung durch Bau-
zeitenregelung möglich.  

• Vermeidung der be-
triebsbedingten Störung 
durch kompensatorische 
Maßnahmen im Gemein-
degebiet möglich. 

• Vermeidung des Lebens-
stättenverlustes durch 
Anbringen von fünf Mei-
senkästen) 

Vogelarten ruderaler Standorte       

Bachstelze, Fasan, Sumpfrohrsänger, 
Wiesenschaftstelze 

(BZ)  (BZ) ML (BZ) • Vermeidung durch Bau-
zeitenregelung 

• Vermeidung der be-
triebsbedingten Störung 
durch kompensatorische 
Maßnahmen im Gemein-
degebiet 

Vogelarten (Artspezifische Einzelbetrachtung) 

Gebirgsstelze (BZ)  (BZ) ML (BZ) • Vermeidung durch Bau-
zeitenregelung möglich.  

• Vermeidung der be-
triebsbedingten Störung 
durch kompensatorische 
Maßnahmen im Gemein-
degebiet möglich. 

Stockente (BZ)  (BZ) ML (BZ) 

Heidelerche       

Kiebitz  (X)    • Verminderung des Ri-
sikos durch Abschal-
tungen möglich 

Mäusebussard  (X)    

Rohrweihe  (X)    

Feldlerche  (X)    

Rotmilan  1    

Wespenbussard  1    

Star       
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 Eintreten der Verbotstatbestände   

Wachtel    ML  • Vermeidung der be-
triebsbedingten Störung 
durch kompensatorische 
Maßnahmen im Gemein-
degebiet möglich. 

Waldohreule  (X)    • Der Verbotstatbestand 
wird durch nächtliche 
Abschaltungen für die 
Fledermäuse vermieden.  

Waldschnepfe    ML  

 

Für die Kompensation von Störungen (nicht WEA-empfindlicher Vogelarten) ergibt sich 
nach Angaben des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags ein Flächenbedarf von 2,3 ha, 
der im Gemeindegebiet von Glandorf bzw. im räumlichen Zusammenhang der jeweili-
gen lokalen Populationen umzusetzen ist. Dabei entfallen mind. 1.368 m2 auf die Anlage 
von Gehölzstrukturen, 1 ha auf die Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzung bzw. 
der Anlage von Blüh- und Ackerrandstreifen, 1 ha auf Gewässerrandstreifen und 
1.800 m2 auf die Anlage von Röhricht. Die Extensivierung der landwirtschaftlichen Nut-
zung dient gleichzeitig der Stützung der lokalen Population der Feldlerche.  

Darüber hinaus sollen großflächige, attraktive Nahrungshabitate außerhalb des Wind-
parks angelegt werden. Diese Flächen haben das Ziel, vor allen die Greifvögel außerhalb 
des Gefährdungsbereiches des Windparks zu locken und sie nach Möglichkeit (auf-
grund der besseren Nahrungsverfügbarkeit) dorthin auch umzusiedeln. Darüber hin-
aus führt die Erhöhung der Nahrungsverfügbarkeit auch zu einer Stärkung der lokalen 
Population der hier betrachteten Greifvogelarten.  

 

[…] 
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TEIL D:  LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER BEGLEITPLAN  

[…] 

12 Konfliktanalyse und Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

[…] 

12.2 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

[…] 

12.2.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestände 

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen sind das Ergebnis der Betroffenheitsanalyse 
des separat erstellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (Schreiber Umweltplanung, 
2018) sowie der Aktualisierung aus dem Jahr 2020 (Schreiber Umweltplanung, 2020).  

[…] 

V8 – Betriebszeitenregelung zum Schutz kollisionsgefährdeter Brutvögel mit be-
triebsbegleitenden Monitoring 

Auslösender Konflikt:  
Vorkommen kollisionsgefährdeter Vogelarten im Nahbereich der geplanten WEA und 
dadurch erhöhtes Tötungsrisiko an den Rotoren. 

Zielsetzung 
Durch geregelte Betriebszeiten bzw. gezielten Abschaltungen während der Aktivitäts-
phasen der erfassten Vogelarten können Tötungen vermieden werden. 

Beschreibung, Umfang und zeitliche Umsetzung 
Die nachfolgend beschriebenen Abschaltungen der WEA beruhen auf dem Handlungs-
empfehlung „Abschaltzeiten für Windenergieanlagen zur Vermeidung und Verminde-
rung von Vogelkollisionen – Handlungsempfehlungen für das Artenspektrum im Land-
kreis Osnabrück“ (Schreiber, 2016). 

Nach Auffassung von Schreiber Umweltplanung (2020) besteht ein Minderungsbedarf 
von 70 % für den Rotmilan und 82 % für den Wespenbussard um das jeweilige Kollisions-
risiko unterhalb der Signifikanzschwelle zu senken (Schreiber Umweltplanung, 2020). 
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Für das im UG nachgewiesene Artenspektrum im Jahr 2020 ergeben sich folgende Ab-
schaltbedingungen: 

Tabelle 28 Abschaltbedingungen WEA 1; Betroffene Vogelarten innerhalb des   Mindestradius: Wespenbus-
sard 

 

Tabelle 29 Abschaltbedingungen WEA 2; Betroffene Vogelarten innerhalb des artspezifischen Mindestradius: 
Rotmilan , Wespenbussard 

 

 

Mit den Abschaltauflagen sind Ertragseinbußen in Höhe von ca. 810 MWh (WEA 1) bzw. 
1.100 MWh (WEA 2) verbunden. Legt man die mit Minderung des Kollisionsrisikos ver-
bundenen Ertragsausfälle zugrunde, so sind damit auch die Abschaltungen zur erfor-
derlichen Minderung signifikant erhöhter Kollisionsrisiken zu bewerkstelligen, wenn 
in anderen Jahren andere kollisionsgefährdete Vogelarten auftreten. 

Da nicht beide Anlagen in jedem Jahr und von jeder Art betroffen sein müssen, sollen die 
Abschaltzeiten in Abhängigkeit von den Ergebnissen eines jährlichen Monitorings festge-
legt werden. Dieses Monitoring setzt Mitte Februar eines Jahres ein und läuft bis mindes-
tens Ende April. Sobald sich eine Ansiedlung der betroffenen Vogelarten um die WEA 
abzeichnet (Nestfund, Nestbautätigkeit), wird dieser Befund dem Landkreis Osnabrück 
mitgeteilt. Kommt es zu Brutverlusten, ist so lange weiter zu untersuchen, wie nach den 
allgemeinen Angaben zur Biologie der Arten mit Nachgelegen zu rechnen ist. Der mit dem 
Monitoring beauftragte Gutachter wird im Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde 
des Landkreises Osnabrück bestimmt. 

Die Dokumentation der Abschaltauflagen erfolgt durch Überlassung von Laufzeitproto-
kollen der Anlagen zusammen mit den zeitlich dazugehörigen Wetterdaten eines zerti-
fizierten Wetterdienstes in Form einer Excel-Tabelle bis spätestens zum Ende des jewei-
ligen Jahres. 

[…]  
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13 Eingriffsregelung und Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

In den nachfolgenden Kapiteln erfolgt die Ermittlung von Eingriffen in Natur und Land-
schaft. 

[…] 

13.2 Bilanzierung des faunistischen Kompensationsbedarfes 

Die Ermittlung des Umfangs der erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung und Ver-
minderung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände erfolgt im separat erstellen ar-
tenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Schreiber Umweltplanung, 2018).  

Die Ergebnisse sind in Kapitel 12.2.3, Tabelle 30 (Seite 158) dargestellt (V9 – Stützung 
der lokalen Population zur Vermeidung von erheblichen Störungen). 

Wenn man der Auslegung des Signifikanzbegriffs durch das Bundesverwaltungsgericht 
folgt, so fällt eine Verdopplung der Sterblichkeit durch die Anlagen zwar nicht mehr 
unter das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. BNatSchG, allerdings bleibt damit eine 
erhebliche Beeinträchtigung von Natur und Landschaft zurück, die im Rahmen der Ein-
griffsregelung (§ 13 BNatSchG) zu bewältigen ist. Daher entfällt auch nach der Senkung 
des Kollisionsrisikos unter die Signifikanzschwelle die Notwendigkeit der vorgesehenen 
Maßnahmen zur Stützung der Arten nicht. 

Daher ergeben sich zusätzlich zum „störungsbedingten“ Flächenbedarf weitere Kom-
pensationserfordernisse von insgesamt etwa 18 ha. In diesem Flächenumfang sollte 
eine Extensivierung feuchter bis nasser landwirtschaftlicher Flächen erfolgen sowie die 
Entwicklung attraktiver Jagdhabitate.  

Der Kompensationsbedarf wird aus der Handlungsempfehlung für das Artenspektrum 
im Landkreis Osnabrück abgeleitet (Schreiber, 2016). 
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14 Maßnahmenplanung 

[…] 

14.1.1 Maßnahmen zur Stützung lokaler Brutvogelpopulation 

ART1– Anlage von Extensivgrünland mit integriertem Flächenmanagement 

 Art der Maßnahme:  Ausgleichmaßnahme, Maßnahme zur Stützung der lokalen Population  
   

 Ausgangsbiotop:  Sandacker (AS) 
   

 Zielbiotop: Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF) 
   

 Flächengröße:  ca. 100.000 m2 
   

 Lage der Maßnahme: Gemeinde Glandorf, Gemarkung Averfehrden, Flur 1, Flurstück 161/1, 161/2, 193/3 
 

Auslösender Konflikt:  
Auch durch die Senkung des Tötungsrisikos unterhalb der Signifikanzschwelle ver-
bleibt eine Beeinträchtigung von Natur und Landschaft zurück, die im Rahmen der Ein-
griffsregelung (§ 13 BNatSchG) zu bewältigen ist.  

Herleitung des Maßnahmenumfangs: 
Der Umfang der zwei vorgesehenen Maßnahmenflächen von etwa 8,7 ha ergibt sich aus 
der Handlungsempfehlung „Abschaltzeiten für Windkraftanlagen zur Vermeidung und 
Verminderung von Vogelkollisionen“ (Schreiber, 2016). 

Für die Feldlerche verbleibt ein Kompensationsbedarf von etwa 1,4 ha. 

Zielsetzung 
Durch die Extensivierung der großflächigen Ackerfläche wird eine Steigerung der 
Strukturvielfalt erreicht. Hierdurch wird sowohl das Nahrungsangebot (insb. Kleinsäu-
ger) als auch die Nahrungserreichbarkeit gesteigert. Dies führt wiederum zu einer Stei-
gerung der Attraktivität in Bezug auf die Nahrungsverfügbarkeit.  

Demnach werden die Maßnahmenflächen zukünftig öfter aufgesucht als die weiterhin 
intensiv bewirtschafteten Ackerflächen innerhalb des Windparks.  

Ziel ist es, dass sich die betroffenen Greifvogelarten langfristig im Umfeld der Maßnah-
menfläche ansiedeln. 

Beschreibung, Umfang und zeitliche Umsetzung 
Die Vorhabenfläche liegt innerhalb des Gemeindegebietes von Glandorf, etwa 7,5 km 
nordwestlich des geplanten Windparks und dient der Kompensation bzw. der Stützung 
der lokalen Populationen von Kiebitz, Mäuse- und Wespenbussard sowie Rohrweihe 
und Rotmilan. Durch diese Maßnahme werden die Lebensraumbedingungen für die ge-
nannten Arten optimiert und geeignete Bruthabitate für zwei Brutpaare des Kiebitzes 
geschaffen.  
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Für die geplante Maßnahme wird eine 10 ha große Fläche durch Umwandlung von 
Acker bzw. durch Extensivierung dauerhaft in eine extensive Grünlandnutzung über-
führt. Hierfür ist die Fläche mit einer regionalen Saatgutmischung (85 % Gräser, 15 % 
Kräuter) anzusäen. 

Darüber hinaus soll für die Fläche eine Prädatorenmanagement vorgesehen werden. 
Bei der Ausübung der Prädatorenbejagung ist folgende Vorgehensweise einzuhalten: 

• Der Einsatz von drei Dauerfangeinrichtungen (Betonwipprohrfallen mit Melder) zum 
Fang von Marderartigen, Fuchs und Waschbär an gut geeigneten Stellen in der nähe-
ren Umgebung der Kompensationsfläche ist unabdingbar. Die Abstimmung der 
Standorte der Fallensysteme erfolgt rechtzeitig mit der Unteren Naturschutzbehörde 
des Landkreises Osnabrück und dem Jagdausübungsberechtigten. Die fach- und 
sachgerechte Aufstellung, Pflege und Kontrolle der Fallen soll durch den örtlichen 
Jagdpächtersichergestellt werden. 

Hinweise Eignungs- und Funktionsnachweise, Pflegekontrolle 
Der Funktionsnachweis für die Maßnahme ist durch ein maßnahmenbezogenes Moni-
toring über mind. 2 Jahre zu erbringen. 

Erst wenn sich die Funktion der Maßnahme nachhaltig eingestellt hat, kann das Moni-
toring beendet werden. Das maßnahmenbezogene Monitoring wird so lange weiterge-
führt, bis das Entwicklungsziel der Maßnahme erreicht ist und der Funktionsnachweis 
erbracht werden konnte. 

Zur Korrektur bzw. Vorsorge sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

• Phasen mit erhöhten Pflegeschnitten bei erhöhtem und ungünstigem Vegetations-
aufwuchs, 

• Zulassen von Düngung bei bestimmten Bedingungen (vgl. Bewirtschaftungsbe-
schränkungen s. o.), 

• Nachsaat bei schlechtem Aufkommen des neu anzulegenden Grünlandes auf Acker-
flächen. 

 

ART2 – Anlage attraktiver Nahrungshabitate 

 Art der Maßnahme:  Vermeidungsmaßnahme, Maßnahme zur Stützung der lokalen Population  
   

 Ausgangsbiotop:  Sandacker (AS) 
   

 Zielbiotop: Ackerbrache (AL), Intensivgrünland (GI), Acker (AS) 
   

 Flächengröße:  ca. 32.600 m2 
ca. 54.300 m2 

   

 Lage der Maßnahme: Gemeinde Glandorf, Gemarkung Sudendorf, Flur 1, Flurstück 318/1 
Gemeinde Glandorf, Gemarkung Glandorf, Flur 17, Flurstück 42 
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Auslösender Konflikt:  
Auch durch die Senkung des Tötungsrisikos unterhalb der Signifikanzschwelle ver-
bleibt eine Beeinträchtigung von Natur und Landschaft zurück, die im Rahmen der Ein-
griffsregelung (§ 13 BNatSchG) zu bewältigen ist.  

Herleitung des Maßnahmenumfangs: 
Der Umfang der zwei vorgesehenen Maßnahmenflächen von etwa 8,7 ha ergibt sich aus 
der Handlungsempfehlung „Abschaltzeiten für Windkraftanlagen zur Vermeidung und 
Verminderung von Vogelkollisionen“ (Schreiber, 2016). 

Zielsetzung 
Auf den zusätzlichen Maßnahmenflächen sollen zukünftig im turnusmäßigen Wechsel 
drei Bewirtschaftungsformen zur Anwendung kommen. Auf den Flächen sollen strei-
fenförmig Intensivgrünland-, Brache und Getreidestreifen angelegt werden. 

Durch die kleinräumige Gliederung der bisher großflächigen Ackerflächen wird eine 
Steigerung der Strukturvielfalt erreicht. Hierdurch wird sowohl das Nahrungsangebot 
(insb. Kleinsäuger) als auch die Nahrungserreichbarkeit gesteigert. Dies führt wiede-
rum zu einer Steigerung der Attraktivität in Bezug auf die Nahrungsverfügbarkeit.  

Demnach werden die Maßnahmenflächen zukünftig öfter aufgesucht als die weiterhin 
intensiv bewirtschafteten Ackerflächen innerhalb des Windparks.  

Beschreibung, Umfang und zeitliche Umsetzung 
Die Verortung der beiden Maßnahmenflächen ist den beiden Maßnahmenplänen im 
Anhang (Pläne RM1 und RM2) zu entnehmen. Entsprechend der Darstellungen sind die 
beiden bisherigen Ackerflächen kleinräumig zu untergliedern.  

Hierbei sind grundsätzlich folgende Auflagen einzuhalten: 

• Die jeweiligen Bewirtschaftungsformen können auf den jeweiligen Maßnahmenflä-
chen mind. alle 4 – 5 Jahr rotieren.  

• Um eine Umfahrung der beiden Maßnahmenflächen zu ermöglichen (z. B. für die 
regelmäßige Mahd) sind die Randbereiche nicht mit Sommergetreide anzusäen (vgl. 
Maßnahmenpläne). In diesen Bereichen sollten nur Ackerbrachen oder Intensiv-
grünland entwickelt werden. 

• Keine Düngung mit Flüssigmist (Gülle, Jauche etc.) und mineralischem Volldünger 
sowie keine Anwendung von Pflanzenbehandlungs- oder Schutzmittel. In begründe-
ten Fällen können bei starkem Auftreten von „Problemunkräutern“ erforderliche 
Pflegemaßnahmen vorgenommen werden. Grundsätzlich ist auf den Einsatz von Bi-
oziden, insbesondere Rodentiziden zu verzichten. 

• Düngung mit Stallmist ist nach Aberntung des Sommergetreides bis spätestens Mitte 
Februar möglich. Bedarfsorientierte Düngung mit Phosphor und Kalium nur nach 
vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde. Maßgeblich für die 
Bedarfsermittlung sind Ergebnisse von entsprechenden Bodenuntersuchungen. 

• Auf den Flächen sind entlang der nördlichen und südlichen Grundstücksfläche 
mind. 2 Ansitzstangen aufzustellen und dauerhaft zu unterhalten. Hierfür genügen 
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naturbelassene Rundholzstangen mit einer Höhe von 1 – 1,5 m Höhe und einem 
Durchmesser von mind. 10 cm aufzustellen. 

Für die jeweiligen Bewirtschaftungsformen sind folgende Auflagen vorgesehen: 

Ackerbrache 
Es ist eine Ackerbrache mit einschüriger Mahd durch Selbstbegrünung zu entwickeln. 

Ein Grubbern in ein- bis dreijährigen Abständen oder Flachpflügen in der Zeit vom 
15.09. – 15.03. ist zulässig. Eine Mahd ist jeweils in der Zeit vom 15. August bis 1. Sep-
tember zulässig. 

Sommergetreide 
Der Anbau aller Sommergetreidearten ist zulässig, Aussaat von Sommergetreide im 
doppelten Saatreihenabstand (mind. 20 cm) oder verringerter Aussaatstärke vor dem 
15. März möglich. Kein Anbau von Wintergetreide und Raps. 

Je nach Arbeitsbreite der vorhandenen Bodenbearbeitungsgeräte ist im Zweifelsfall die 
Breite der mit Sommergetreide einzusäenden Streifen zu Gunsten der Kleegrasstreifen 
(s. u.) zu verringern (z. B. 18 Meter breit anstatt 20 Meter). 

Belassen der Stoppeln bis mindestens 28. Februar, besser bis Ende März (je nach Witte-
rung). 

Intensivgrünland (Klee-Gras) 
Die in den Maßnahmenplänen als Intensivgrünland dargestellten Flächen sind mit 
Klee- bzw. Futtergras anzusäen. 

Die Mahd sollte insbesondere von Anfang Mai bis Ende Juni gestaffelt erfolgen. Das be-
deutet, dass nicht alle Grünlandstreifen gleichzeitig gemäht werden sollten.  

Da in den ersten Tagen nach der Mahd die Nutzungsfrequenz und der Jagderfolg von 
Greifvögeln besonders hoch sind, sind die Grünlandstreifen möglichst im Wechsel 
mind. alle 3 – 4 Wochen (Anpassung an die Wüchsigkeit erforderlich) zu mähen. In den 
sensiblen Phasen des Rotmilans zwischen Anfang Mai bis Ende Juni sollte die Mahd ein- 
bis zweimal wöchentlich erfolgen. Das Mahdgut sollte möglichst von der Fläche ent-
fernt werden.  

Die Einsaat der „Klee-Grasstreifen“ ist in Anlehnung an Anlage 7 der Agrarumweltmaß-
nahme BS 6 („Mehrjährige Schonstreifen für den Rotmilan“) mit folgenden Saatgutmi-
schungen möglich: 

• Wiesenschwingel (15 %), Wiesenlieschgras (5 %) und Luzerne (80 %) oder 
• Rotkleegrasmischung mit Weidelgras (17 %), Wiesenschwingel (33 %), Wiesenliesch-

gras (17%), Rotklee (20%) und Weißklee (13 %) oder 
• Luzerne, Rotklee, Rotschwingel, Wiesenlieschgras und Knaulgras (jeweils 20 %) oder 
• Dt. Weidelgras früh (10 %), Dt. Weidelgras mittel (10 %), Dt. Weidelgras spät (10 %), 

Wiesenrispe (10 %), Rotschwingel (10 %), Weißklee (10 %), Rotklee (10 %) sowie 
Lieschgras (5 %) und Wiesenschwingel (25 %). 
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Eine Düngung mit Stallmist (10t/ha) kann aufgrund der anlockenden Wirkung auf Greif-
vögel zugelassen werden. Diese fördert zudem das Bodenleben, was sich wiederum po-
sitiv auf die Beutetiere des Rotmilans auswirken würde. 

 

14.2 Maßnahmenübersicht 

Die folgende Tabelle 42 listet zusammenfassend die geplanten Kompensationsmaßnah-
men auf. 

Tabelle 42 Geplante Maßnahmen zur Kompensation 

Maßnahmen-
nummer 

Beschreibung  Umfang 

Ausgleichsmaßnahmen 

A1 Anlage eines Feldgehölzes mit standortheimischen  
Gehölzen. 

ca. 1.400 m2 

 

A2 Anlage eines Gewässerrandstreifens durch Ansaat ei-
ner Regio-Saatgutmischung. 

ca. 10.000 m2 

 

A3 Entwicklung von Röhricht- und Schilfbeständen  ca. 1.800 m2 

 

A4 Anlage einer Ackerbrache durch Selbstbegrünung. ca. 10.000 m2 

 

Maßnahmen zur Stützung lokaler Brutvogelpopulation 

ART1 Anlage von Extensivgrünland mit integriertem Flächen-
management 

100.000 m2 

ART2 Anlage attraktiver Nahrungshabitate 869.00 m2 

 

14.3 Ermittlung der Höhe der Kosten für Kompensationsmaßnahmen 

Wie bereits im Kapitel 13.4 erläutert, können einige Maßnahmen (hier: Extensivierung 
von Ackerstandorten, Entwicklung von Hochstaudenfluren und Grünland) mit der ermit-
telten Ersatzzahlung für die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes verrechnet wer-
den. Die Kosten für die Kompensationsmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen: 
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Tabelle 43 Veranschlagte Kosten für Kompensationsmaßnahmen 

  Einzel-
preis (€) 

Gesamt-
kosten [€] 

A2 Anlage eines Gewässerrandstreifens  2.550,00 

 • Saatgut für 10.000 m2 (50 kg bei Ansaatstärke 5 g/m2, z. B. Rieger 
Hoffmann, „Feuchtwiese“, 85 % Gräser, 15 % Blumen, Produkti-
onsraum 1.2 „Nordwestdeutsches Tiefland (NW)“ Ursprungsge-
biet „Westdt. Tiefland mit Unterem Weserbergland“) 

51,00 2.550,00 

A3 Entwicklung von Röhricht- und Schilfbeständen  5.340,00 

 • Bodenarbeiten, Modellierung von Senken, Entsorgung 1.500,00 1.500,00 

 • Schilfpflanzen liefern und pflanzen (ca. 800 m2 Initialpflanzung) 4,80 3.840,00 

A4 Anlage einer Ackerbrache  00,00 

 • Keine Maßnahmenkosten, nur Pacht- und Pflegekosten   

ART1 Anlage von Extensivgrünland mit integriertem Flächenmanage-
ment 

 25.500,00 

 • Saatgut für 100.000 m2 (500 kg bei Ansaatstärke 5 g/m2, z. B. Rie-
ger Hoffmann, Mischung aus „Feuchtwiese“ und „Fettwiese“, je-
weils 85 % Gräser, 15 % Blumen, Produktionsraum 1.2 „Nord-
westdeutsches Tiefland (NW)“ Ursprungsgebiet „Westdt. Tiefland 
mit Unterem Weserbergland“) 

51,00 25.500,00 

    Summe (Netto):   33.390,00 
 

Ergänzend zu den in Tabelle 43 aufgeführten Kosten kommen jährlich Pachtkosten 
(inkl. Pflegemaßnahmen, hier: Mahd) in Höhe von 2.400 €/ ha. 

Bei den hier erforderlichen Flächenumfang von 12,18 ha ergeben sich jährliche Pacht-
kosten von 29.232 € (2.400 €/ ha x 12,18 ha). Unter Berücksichtigung der kalkulierten 
Laufzeit der WEA von 20 Jahren summieren sich die Pachtkosten auf insgesamt 584.640 € 
(29.232 €/ Jahr x 20 Jahre). 

Demnach belaufen sich die Gesamtkosten für Herstellung und Pflege der Kompensati-
onsmaßnahmen auf 618.030 € (584.640 € Pachtkosten + 33.390,00 € Herstellungskosten), 
die auf die Höhe der ermittelten Ersatzzahlung angerechnet werden können. 
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15 Gegenüberstellung der unvermeidbaren, erheblichen Umwelt-
auswirkungen und der vorgesehenen Maßnahmen 

Die nachfolgende Tabelle 44 stellt die Kompensationsleistung der unter Kapitel 14 be-
schriebenen Kompensationsmaßnahmen in Anlehnung an die Vorgaben der Arbeits-
hilfe zur Vorbereitung und Umsetzung der Eingriffsregelung (Osnabrücker Kompensa-
tionsmodell 2016) zusammen (Landkreis Osnabrück, 2016). 
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Tabelle 44 Ermittlung der Kompensationsleistung 

A. Ausgangsbiotopwert der Maßnahmenfläche 

1 2 3 4 5 

Maß-
nahme 

Ausgangsbiotoptyp Wertfaktor 
(WE/m2) 

Fläche  
(m2, aufgerundet) 

Werteinheiten  
(Spalte 3 x Spalte 4) 

A1 Sandacker (AS) 1,2 1.400 1.680 

A2 Sandacker (AS) 1,2 10.000 12.000 

A3 Sonstiges feuchtes Intensivgrünland 
(GIF) 

1,7 1.800 3.060 

A4 Sandacker (AS) 1,2 10.000 12.000 

ART1 Sandacker (AS) 1,2 100.000 120.000 

ART2 Sandacker (AS) 1,2 86.900 104.280 

Ausgangswert A:  210.100 253.020 
 

B. Zielbiotopwert der Maßnahmenfläche 

1 2 3 4 5 

Maß-
nahme 

Zielbiotoptyp Wertfaktor 
(WE/m2) 

Fläche  
(m2, aufgerundet) 

Werteinheiten  
(Spalte 3 x Spalte 4) 

A1 Naturnahes Feldgehölz (HN) 2,3 1.400 3.220 

A2 Halbruderale Gras- und Staudenflur 
feuchter Standorte (UHF) 

1,6 10.000 16.000 

A3 Verlandungsbereich nährstoffarmer 
Stillgewässer mit Röhricht (VOR) 

3,0 1.800 5.400 

A4 Ruderalflur frischer bis feuchter 
Standorte (URF) 

1,5 10.000 15.000 

ART1 Mesophiles Grünland mäßig feuchter 
Standorte (GMF) 

2,0 100.000 200.000 

ART2 Artenarmes Intensivgrünland (GI) 1,3 28.9667 37.657 

ART2 Extensivacker (AZ) 1,3 28.9667 37.657 

ART2 Ruderalflur frischer bis feuchter 
Standorte (URF), 

1,3 28.9667 37.657 

Zielbiotopwert B:  210.100 352.591 
 

C. Gesamtbilanz Maßnahmen 

Zielbiotopwert B – Ausgangswert A = 99.571 
 

Die nachfolgend dargestellte Tabelle 45 stellt die zu erwartenden Konflikte den vorge-
sehenen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen gegenüber. 
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Tabelle 45 Tabellarische Gegenüberstellung 

Konflikt Beschreibung  Umfang  Maß-
nahme 

Beschreibung  Umfang Bemerkung 

        
K1 Beeinträchtigung der Bodenfunktion  11.750 m2  V1 Bodenschutz    

 Summe Konflikt K1 „Bodenbeeinträchti-
gung“: 

11.750 m2   Summe (Teil-)Kompensation „Bodenbeein-
trächtigung“: 

 Keine Flächengegen-
überstellung möglich.  

        
K2 Neuversiegelung    A1 Anlage eines Feldgehölzes 1.400 m2  

K2.1 Teilversiegelung 8.960 m2  A2 Anlage eines Gewässerrandstreifens 10.000 m2  

K2.2 Vollversiegelung 1.015 m2  A3 Entwicklung von Röhricht- und Schilfbeständen 1.800 m2  

    A4 Anlage einer Ackerbrache 10.000 m2  

    ART1 Anlage von Extensivgrünland 100.000 m2  

    ART2 Anlage attraktiver Nahrungshabitate (Staffelung einer 
Ackerfläche) 

86.900m2  

 Summe Konflikt K2 „Neuversiegelung“: 
 

9.975 m2   Summe (Teil-)Kompensation „Neuversieglung“: 123.200 m2 Funktionale Kompensa-
tion gegeben. 

        
K3 Verlust schutzwürdiger Böden 9.505 m2  A1 Anlage eines Feldgehölzes 1.400 m2  

    A2 Anlage eines Gewässerrandstreifens 10.000 m2  

    A3 Entwicklung von Röhricht- und Schilfbeständen 1.800 m2  

    A4 Anlage einer Ackerbrache 10.000 m2  

    ART1 Anlage von Extensivgrünland 
 

100.000 m2  
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Konflikt Beschreibung  Umfang  Maß-
nahme 

Beschreibung  Umfang Bemerkung 

    ART2 Anlage attraktiver Nahrungshabitate (Staffelung 
einer Ackerfläche) 

86.900  

 Summe Konflikt K3 „Bodenverlust“: 
5.260 m2 Kompensationsleistung erforderlich 
(vgl. Kap. 13.3, S. 164) 

9.505 m2 

 
  Summe (Teil-)Kompensation „Bodenverlust“: 210.100 m2 Funktionale Kompensa-

tion gegeben. 

        
K4 Gefährdung angrenzender Gewässer 

 
  V2 

V11 
Wasserschutz 
Umweltbaubegleitung 

 Vermeidung bzw. Mini-
mierung des Konfliktes 
möglich. 

        
K5 Gefährdung wertvoller Biotope und  

Vegetation während der Bauphase 
 

  V3 
V11 

Gehölzschutz 
Umweltbaubegleitung 

 Vermeidung bzw. Mini-
mierung des Konfliktes 
möglich. 

        
K6 Vegetationsverlust       

K6.1 Überplanung von Gehölzflächen 150 m2 

336,0 WE 
 A1 Anlage eines Feldgehölzes 1.400 m2 

1.540 WE 

 

K6.2 Überplanung von landwirtschaftlichen Nutz-
flächen und bislang unversiegelten (Feld-) 
Wegen.  

8.395 m2 

10.067,0 WE 
 A4 Anlage einer Ackerbrache 10.000 m2 

3.000 WE 
 

    ART2 Anlage attraktiver Nahrungshabitate (Staffelung 
einer Ackerfläche) 

86.900m2 

104.280 WE 

 

K6.3 Überplanung von Gras- und Staudenfluren  1.330 m2 

1.995,0 WE 
 ART1 Anlage von Extensivgrünland 100.000 m2 

80.000 WE 
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Konflikt Beschreibung  Umfang  Maß-
nahme 

Beschreibung  Umfang Bemerkung 

K6.4 Überplanung von Bachabschnitten  
(inkl. Uferstauden) 

100 m2 

280,0 WE 
 A2 
 
A3 

Anlage eines Gewässerrandstreifens 
 
Entwicklung von Röhricht- und Schilfbeständen 

10.000 m2 

4.000 WE 

1.800 m2 

2.340 WE 

 

 
Summe Konflikt K6 „Vegetationsverlust“: 
 

10.790 m2 

12.678,0 WE 
  Summe (Teil-)Kompensation  

„Vegetationsverlust“: 
123.200 m2 

90.880 WE 

Funktionale Kompensa-
tion gegeben. 

   
 
 
 

     
K7 Gefährdung von Tierarten bei der Baufeld-

freimachung 
      

K7.1 Baubedingte Tötung von Vögeln und Fleder-
mäusen während der Brutzeit bzw. in den 
Sommermonaten 

  V4 
V5 
V11 

Bauzeitenregelung 
Baumkontrolle 
Umweltbaubegleitung 

 Vermeidung bzw. Mini-
mierung des Konfliktes 
möglich. 

K7.2 Baubedingte Störung von Vögeln während 
der Brutzeit 

  V4 
V11 

Bauzeitenregelung 
Umweltbaubegleitung 

 Vermeidung bzw. Mini-
mierung des Konfliktes 
möglich. 

        
K8 Verlust potenzieller Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten  
      

K8.1 Verlust von Gehölzflächen (vgl. K6.1) 150 m2  V6 
A1 

Anbringen von Nistkästen 
Anlage eines Feldgehölzes 

5 Stk. 
1.400 m2 

 

K8.2 Verlust von Offenlandbereichen (vgl. K6.2 
und 6.3) 

9.725 m2  A5 
ART1 

Anlage einer Ackerbrache 
Anlage von Extensivgrünland 

10.000 m2 

100.000 m2 
 

K8.3 Verlust von Gewässerrandstreifen (vgl. K6.4) 100 m2  A2 
A3 

Anlage eines Gewässerrandstreifens 
Entwicklung von Röhricht- und Schilfbeständen 

10.000 m2 

1.800 m2 
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Konflikt Beschreibung  Umfang  Maß-
nahme 

Beschreibung  Umfang Bemerkung 

 Summe Konflikt K8 „Verlust Lebensstätten“: 
 

9.975 m2   Summe (Teil-)Kompensation „Verlust Lebens-
stätten“: 

123.200 m2 Funktionale Kompensa-
tion gegeben. 

        
K9 Betriebsbedingte Gefährdung von Tierarten        

K9.1 Betriebsbedingte Tötung von Vögeln und  
Fledermäusen  

  V7 
V8 
V10 

Betriebszeitenregelung für Fledermäuse 
Betriebszeitenregelung für Brutvögel  
Gestaltung des Mastfußbereiches 

 Vermeidung bzw. Mini-
mierung des Konfliktes 
möglich. 

K9.2 Betriebsbedingte Störung von Vögeln    V9 Stützung der lokalen Population zur Vermeidung 
von erheblichen Störungen bzw. Maßnahmen  
A1 – A4 sowie ART1 und ART2 

123.200 m2 

210.100 m2 

Vermeidung bzw. Mini-
mierung des Konfliktes 
möglich. 

        
K10 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im 

Bereich der 15-fachen Anlagenhöhe  
4.510 ha  A1 Anlage eines Feldgehölzes 1.400 m2  

    A2 Anlage eines Gewässerrandstreifens 10.000 m2  

    A3 Entwicklung von Röhricht- und Schilfbeständen 1.800 m2  

    A4 Anlage einer Ackerbrache 10.000 m2  

    ART1 Anlage von Extensivgrünland 100.000 m2  

    ART2 Staffelung einer Ackerfläche 86.900m2  

     Ersatzzahlung 387.010,99 €  

 Summe Konflikt K10 „Beeinträchtigung 
Landschaftsbild“: 

4.510 ha   Summe (Teil-)Kompensation „Beeinträchti-
gung Landschaftsbild“: 

210.100 m2 

 

Funktionale Kompensa-
tion gegeben. 
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Die tabellarische Gegenüberstellung der Eingriffe und der zur Kompensation der Ein-
griffswirkungen vorgesehenen Maßnahmen zeigt, dass sowohl zur Kompensation der 
Neuversiegelung als auch des Vegetations- bzw. Biotopverlustes die zusätzliche Inan-
spruchnahme Kompensationsfläche erforderlich ist, die sich außerhalb der Vorhaben-
fläche befinden. Eine vollständige Kompensation im Sinne eines funktionalen Ausglei-
ches am Eingriffsort – also innerhalb des Plangebietes – ist nicht vollständig möglich. 
Diese Situation ist in der geringen Verfügbarkeit von geeigneten Maßnahmenflächen 
am Eingriffsort begründet. 

Insgesamt kann dennoch von einer sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hin-
sicht hinreichenden Kompensation ausgegangen werden, da außerhalb des Plangebie-
tes eine ausreichend große landwirtschaftliche Nutzfläche zur Verfügung steht.  

[…] 
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